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NEUES VOM EUGH

Generalanwalt zum Vorsteu-
erabzug einer Fihrungshol-
ding und zur Organschaft

Schlussantrdage vom 26.3.2015 — verb.
Rs. C-108/14 — Larentia + Minerva — und
C-109/14 — Marenave

Die Schlussantrage des Generalanwalts
betreffen Vorabentscheidungsersuchen
aus Deutschland. Der BFH hatte dem
EuGH mit Beschllissen vom 11.12.2013
(XIR 17/11 und XI R 38/12) Fragen zum
Vorsteuerabzug einer Flhrungsholding
und zur Organschaft vorgelegt (siehe
MwSt.VAT Newsletter April 2014).

Sachverhalt

Die beiden Muttergesellschaften
Larentia + Minerva und Marenave
waren jeweils an mehreren KGs als
Mehrheitskommanditistinnen beteiligt.
Sie erbrachten gegenlber ihren
Tochtergesellschaften entgeltliche
Dienstleistungen und griffen aktiv in das
laufende Tagesgeschaft ein (sog.
Flhrungs- oder Funktionsholding). Die
beiden Holdings begehrten aus Ein-
gangsrechnungen im Zusammenhang
mit der Kapitalbeschaffung zum Erwerb
der Anteile an den Tochtergesellschaf-
ten den Vorsteuerabzug. Das Finanzamt
gewahrte hingegen den Ab-zug nur
teilweise, da die Vorsteuerbetrage
wegen des Erwerbs und des Haltens
von Beteiligungen (nicht-wirtschaftliche
Tatigkeit) aufzuteilen seien.

Schlussantrage

Der Generalanwalt wendet sich gegen
die Pramisse des BFH, dass die beiden
Muttergesellschaften im Streitfall wirt-
schaftliche und nicht-wirtschaftliche
Tatigkeiten auslUben. Entgegen der
Auffassung des BFH seien die im

Zusammenhang mit dem Erwerb der
Beteiligungen aufgewendeten Kosten
der wirtschaftlichen Gesamttatigkeit
der Muttergesellschaft zuzurechnen.
Dementsprechend sei die auf diese
Kosten entfallene Mehrwertsteuer
nach Art. 17 Abs. 2 der 6. EG-Richtlinie
uneingeschrankt als Vorsteuer abzieh-
bar, falls die Muttergesellschaft nur
steuerpflichtige Tatigkeiten ausfihrt.
Eine Vorsteueraufteilung sei nur
erforderlich, wenn die Gesamttatigkeit
zum einen Umsétze umfasst, die zum
Vorsteuerabzug berechtigen, zum
anderen aber auch Umsatze, die den
Vorsteuerabzug ausschliefden.

Der Generalanwalt ist der Auffassung,
dass der persdnliche Anwendungsbe-
reich der unionsrechtlichen Mehrwert-
steuergruppenregelung (Organschaft)
grundsatzlich alle Personen, d.h. auch
Personengesellschaften, umfasst. Da-
gegen kédnnen nach § 2 Abs. 2 Nr. 2
UStG Personengesellschaften zwar
Organtrager, aber keine Organgesell-
schaft sein. Eine solche Beschrankung
ware allenfalls zuldssig, wenn sie zur
Bekdmpfung von Steuerhinterziehung
und -umgehung erforderlich und ge-
eignet sein sollte. Zumindest verstofie
die Unterscheidung gegen den Grund-
satz der steuerlichen Neutralitdt. Die
Prifung sei aber Sache des BFH als
vorlegendes Gericht.

Laut Generalanwalt erfordern die en-
gen Verbindungen der Mitglieder einer
Mehrwertsteuergruppe in finanzieller,
wirtschaftlicher und organisatorischer
Hinsicht grundsatzlich kein Uber- und
Unterordnungsverhaltnis nach dem
Unionsrecht. Nationale Rechtsvor-
schriften, nach denen die engen Ver-
bindungen nur bei einem Uber- und
Unterordnungsverhaltnis vorliegen,
mussen zur Verhinderung von
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Missbrauch und zur Bekdmpfung von Steuerhinterziehung
und -umgehung erforderlich und verhéltnismaRig sein.
Insbesondere muss auch der Grundsatz der steuerlichen
Neutralitdt gewahrt werden. Dies zu prifen sei wiederum

Sache des BFH als vorlegendes Gericht. Der Generalanwalt

bezweifelt jedoch, dass ein Uber- und Unterordnungsver-
haltnis unbedingt erforderlich ist.

Nach Auffassung des Generalanwalts kann sich ein Steuer-

pflichtiger nicht unmittelbar auf die unionsrechtlichen Mehr-

wertsteuergruppenregelungen berufen. Es obliege dem
BFH als vorlegendes Gericht, seine nationalen Rechtsvor-
schriften so weit wie moglich im Einklang mit den Be-
stimmungen des Unionsrechts auszulegen.

Bitte beachten Sie:

Es bleibt abzuwarten, ob sich der EuGH der Auffassung
des Generalanwalts anschlief3t. Sofern dies der Fall sein
sollte, kdnnte die Diskussion um den Vorsteuerabzug in
Holdingstrukturen und die deutschen Regelungen zur
Organschaft neu belebt werden. Denn entgegen der
Auffassung des BFH verfligt eine Fihrungsholding laut
Generalanwalt nicht per se Uber einen nichtwirtschaft-
lichen Bereich (,, Spharentheorie”). Nur wenn die Holding-
gesellschaft teilweise als Finanzholding tatig wird — und
somit gegenlber den Tochtergesellschaften keine ent-
geltlichen Dienstleistungen erbringt —, wird in diesem
Denkansatz ein nichtwirtschaftlicher Bereich ohne Vor-
steuerabzugsmaoglichkeit begrindet. Der BFH kénnte
dies in seinem Nachfolgeurteil berlcksichtigen. Der BFH
hatte auch Gelegenheit, auf das durch seine Recht-
sprechung begriindete Erfordernis einer Uber- und Unter-
ordnung zwischen Organtrager und Organgesellschaft
ohne Gesetzesanderung zu verzichten und die Einglie-
derungsvoraussetzungen neu auszulegen. Die Nichtbe-
ricksichtigung von Personengesellschaften als Organ-
gesellschaften dirfte dann ebenfalls nicht langer haltbar
sein. Unmittelbare Bedeutung kénnte zumindest einer
kapitalistisch strukturierten Kommanditgesellschaft wie
einer GmbH & Co. KG zukommen. Hier erachtet der
Generalanwalt eine unionrechtskonforme Auslegung
unter Bezug auf das Urteil des FG Minchen v. 13.3.2013,
3 K 235/10 (siehe MwSt.VAT Newsletter August 2013)
far moéglich. Die weitere Entwicklung in Rechtsprechung
und Gesetz-gebung — insbesondere flir andere Personen-
gesellschaften wie BGB-Gesellschaften (GbRs) und
Offene Handelsgesellschaften (OHGs) — bleibt jedoch
abzuwarten.

Unzulassige Steuerermaldigung in Frank-
reich und Luxemburg fiir elektronische
Bucher

EuGH, Urt. v. 5.3.2015— Rs. C-479/13 — Kommission/Frank-
reich und Rs. C-5602/13 — Kommission/Luxemburg

Die Urteile des EuGH betreffen die Zulassigkeit eines
ermalRigten Steuersatzes flr digitale und elektronische
Blcher in Frankreich und Luxemburg.

Streitgegenstand

Bei den fraglichen Produkten handelt es sich um Blcher in
elektronischem Format, die mit einem Computer, einem
Smartphone, einem E-Book-Lesegerat oder einem anderen
Lesegerat entgeltlich Uber Herunterladen oder Streaming
von einer Website abgerufen werden konnen. In Frankreich
liegt der Steuersatz seit dem 1.1.2012 bei 5,5 %, in Luxem-
burg bei 3 %.

Urteil

Laut EuGH sind die elektronisch abrufbaren Buchinhalte
nicht als Lieferungen im umsatzsteuerlichen Sinne zu quali-
fizieren, sondern stellen elektronische Dienstleistungen dar.
Ein ermaligter Steuersatz auf diese elektronischen Dienst-
leistungen in Frankreich und Luxemburg ist somit unzuléassig
(vgl. insbesondere Art. 98 Abs. 2 Unterabs. 2 MwStSystRL).

Dagegen fihrt der EuGH aus, dass Bicher auf CD und
anderen korperlichen Datentragern mit Gberwiegend
identischem Informationsgehalt wie gedruckte Blicher
durchaus dem ermaligten Steuersatz unterliegen kénnen
(vgl. Nr. 6 des Anhangs IIl der MwStSystRL).

Bitte beachten Sie:

In Deutschland unterliegen insbesondere auf Papier ge-
druckte Blcher und Zeitungen/Zeitschriften dem er-
maRigten Steuersatz. Erfasst sind Lieferungen, innerge-
meinschaftliche Erwerbe und Einfuhren, aber auch Ver-
mietungen. Zum 1.1.2015 wurde die Steuersatzer-
mafRigung auf Horblcher ausgeweitet (vgl. § 12 Abs. 2
Nr. 1 und 2 UStG i. V. m. Nr. 50 der Anlage 2; siehe
BMF-Schreiben v. 1.12.2014 — IV D 2 — S 7225/07/1002,
MwSt. VAT Newsletter Dezember 2014). Die Ermafdigung
far Hérblcher erfordert ein digitales oder analoges
Speichermedium. Weitere Voraussetzung ist, dass auf
dem Medium ausschlief3lich die Tonaufzeichnung der
Lesung eines Buches gespeichert ist. Nicht beginstigt
sind somit Horspiele, Horzeitungen und Hérzeitschriften
sowie auch elektronische Dienstleistungen. Diese Unter-
scheidung bewegt sich im vom Unionsrecht vorge-
gebenen Rahmen (siehe Art. 98 Abs. Unterabs. 2
MwStSystRL und Nr. 6 des Anhangs Il der
MwStSystRL). Zu beachten ist aber, dass die Steuerer-
mafigung nicht alle Produkte umfasst, die nach dem
Unionsrecht ermaRigt besteuert werden kénnen (z. B.
Lexika auf CD); zur Frage der Zulassigkeit siehe
EuGH-Urteil vom 11.9.2014 — Rs. C-219/13 — K,
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MwSt. VAT Newsletter Oktober 2014). Fraglich ist, ob auf
EU-Ebene die SteuersatzermaRigung, insbesondere auf
elektronische Dienstleistungen, ausgeweitet wird. Die
Uberlegungen zu einer Anderung des Gemeinschafts-
rechts sind noch nicht abgeschlossen (siehe Pressemit-
teilung des Rats der Europaischen Union — Bildung,
Jugend, Kultur und Sport vom 25.11.2014).

Kommission verklagt Deutschland wegen
unzureichender Steuerbefreiung der Dienst-
leistungen von Personenzusammen-
schlissen an ihre Mitglieder bei Kosten-
teilung

Europaische Kommission, Pressemitteilung vom 26.2.2015,
IP /15/4493

Bestimmte Téatigkeiten von Unternehmen wie zum Beispiel
Heilbehandlungen, kulturelle Dienstleistungen oder Finanz-
und Versicherungsdienstleistungen sind in der EU steuer-
frei, berechtigen aber grundsétzlich nicht zum Vorsteuer-
abzug. Zur Vermeidung der Definitivbelastung mit Umsatz-
steuer aus Eingangsleistungen kommen mehrere MalR-
nahmen in Betracht. Mit dem Dritten kann in einzelnen
Mitgliedstaaten zum Beispiel eine Organschaft gebildet
werden. Dann sind die Tatigkeiten innerhalb der Organ-
schaft grundsétzlich nicht steuerbar. Eine Nichtsteuerbarkeit
kommt auch fiir Dienstleistungen zwischen Mitgliedern
eines Aufwandpools in Betracht, sofern kein Spitzenaus-
gleich gezahlt wird (EuGH-Urteil v. 29.4.2004 - Rs. C-77/01
— EDM). Ferner befreit Art. 132 Abs. 1 Buchst. f
MwStSystRL Dienstleistungen, welche selbststandige Zu-
sammenschlisse von Personen an ihre Mitglieder erbrin-
gen, von der Mehrwertsteuer. Die Steuerbefreiung setzt
voraus, dass die Mitglieder selbst eine Tatigkeit ausuben,
die von der Steuer befreit ist oder fur die sie nicht Steuer-
pflichtige sind. Die Dienstleistungen missen der Auslibung
der beglnstigten Tatigkeit ihrer Mitglieder unmittelbar
zugutekommen. Eine Steuerbefreiung ist dabei gegeben,
soweit die Zusammenschllsse von ihren Mitgliedern
lediglich die genaue Erstattung des jeweiligen Anteils an
den gemeinsamen Kosten fordern. Die Steuerbefreiung
setzt schliefdlich auch voraus, dass sie nicht zu einer
Wettbewerbsverzerrung fuhrt.

Die Europaische Kommission hat bekannt gegeben, dass sie
Deutschland wegen einer unzureichenden Umsetzung von
Art. 132 Abs. 1 Buchst. f MwStSystRL in das deutsche
Recht verklagen wird. Nach deutschem Recht sind nur
ZusammenschlUsse aus dem Gesundheitssektor von der
Mehrwertsteuer befreit (siehe § 4 Nr. 14 d) UStG zu Arzte-
gemeinschaften). Nach Ansicht der Kommission ist diese
Steuerbefreiung nicht auf bestimmte Wirtschaftszweige
beschrankt. Die Steuerbefreiung soll damit auch flir den
Finanz- und Versicherungssektor gelten.

Bitte beachten Sie:

Die Kommission hatte bereits 2011 Deutschland aufge-
fordert, das deutsche Umsatzsteuerrecht entsprechend
zu andern (siehe MwSt.VAT Newsletter Mai 2011). Da
eine Anderung nicht erfolgt ist, wird jetzt der EUGH mit
der Angelegenheit befasst. Der Ausgang des Klagever-
fahrens bleibt abzuwarten. Der EuGH wird insbesondere
zu prufen haben, ob eine Ausweitung der Steuerbe-
freiung fir Zusammenschlisse zur Kostenteilung auf alle
Wirtschaftsbereiche, zum Beispiel den Finanzsektor,
grundsitzlich zulassig ist. Die Uberschrift zu Art. 132
MwStSystRL verweist ndmlich lediglich auf Steuerbe-
freiungen fur bestimmte, dem Gemeinwohl dienende
Umsatze.

NEUES VOM BFH

Innergemeinschaftliche Lieferung
verbrauchsteuerpflichtiger Waren

BFH, Urt. v. 21.1.2015, XI R 5/13

Das Urteil betrifft die Frage, ob im Streitfall Lieferungen von
Wein in das Vereinigte Kdénigreich steuerfrei sind.

Sachverhalt

Ein Unternehmer betreibt einen Grof3- und Einzelhandel mit
hochwertigen Weinen. Ein Kunde war ein Fonds, dessen
Gegenstand die Geldanlage in hochwertige Weine war. Der
Fonds war eine nach dem Recht der Cayman Islands ge-
griindete und in das dortige Handelsregister eingetragene
GmbH. Der Fonds verfligte Uber ein Verbrauchsteuerlager-
konto bei einem Lagerhalter im Vereinigten Konigreich. Der
Weinhandler behandelte in 2003 Anzahlungen auf Wein-
lieferungen an den Fonds als Anzahlungen auf steuerfreie
innergemeinschaftliche Lieferungen. In den Rechnungen
wurde jeweils auf die Steuerbefreiung fiir innergemein-
schaftliche Lieferungen hingewiesen und die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer (USt-IdNr.) des Lagerhalters genannt.
Der Weinhéndler hatte sich die auf den Rechnungen ver-
wendete Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer nicht geman
§ 18e Nr. 1 UStG bestéatigen lassen. Die Weine wurden
2004 in das Verbrauchssteuerlager geliefert. Streitig ist, ob
die Lieferungen steuerfrei sind. Dadurch, dass der Wein-
handler keine USt-IdNr. des Fonds als Abnehmer der Ware
aufgezeichnet hatte, wurde insbesondere der Buch- und
Belegnachweis nicht erbracht. Ferner wurde vom FG gegen
eine Steuerbefreiung eingewendet, dass nach britischem
Recht die Uberfiihrung in ein Verbrauchsteuerlager keinen
innergemeinschaftlichen Erwerb im Vereinigten Kdnigreich
nach sich ziehe.

Urteil

Laut BFH ist das FG zu Unrecht davon ausgegangen, dass
der innergemeinschaftliche Erwerb der Weine beim Fonds
nicht der Erwerbsbesteuerung unterliegt. Der Ort des
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innergemeinschaftlichen Erwerbs lag im Vereinigten
Konigreich, weil sich die Weine dort zum Zeitpunkt der
Beendigung des Versands befunden haben. Nach dem
maRgeblichen Unionsrecht sind auch Verbrauchsteuerlager
— wie Zolllager — Teil des Inlands des betreffenden Mit-
gliedstaats. Ob das Vereinigte Kénigreich die Bestimmun-
gen des Unionsrechts in sein nationales Recht zutreffend
umgesetzt hat, ist nicht entscheidend.

Der BFH weist darauf hin, dass nach der standigen Recht-
sprechung des EuGH die USt-IdNr. des Erwerbers kein
materielles, sondern nur ein formelles Tatbestandsmerkmal
der steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung ist;
siehe zum Beispiel EuGH-Urteil vom 6.9.2012 —

Rs. C-273/11 — Mecsek-Gabona, MwSt.VAT Newsletter
Oktober 2012). Dennoch kénnte nach Ansicht des BFH der
Steuerbefreiung entgegenstehen, dass der Weinhandler die
USt-IdNr. des Fonds nicht aufgezeichnet hat.

Laut BFH hat der Weinhandler zwar Angaben gemacht, die
hinreichend belegen kénnen, dass der Erwerber ein Steuer-
pflichtiger ist, der bei dem betreffenden Vorgang als solcher
gehandelt hat. Die innergemeinschaftliche Lieferung kénne
aber nur steuerfrei sein, wenn der Weinhandler redlicher-
weise, und nachdem er alle ihm zumutbaren MalRnahmen
ergriffen hat, die USt-IdNr. des im Drittland ansassigen
Fonds nicht mitteilen kann. Dazu sind vom FG weitere
Feststellungen zu treffen. Festzustellen ist zum Beispiel, ob
der Fonds dem Weinhéandler bereits zu Beginn der lang-
jahrigen Geschaftsbeziehung auf die Frage nach seiner
USt-IdNr. mitgeteilt hat, dass er Uber keine eigene USt-IdNr.
verflge und der Klagerin deshalb die USt-IdNr. eines Dritten
(hier: des Lagerhalters) mitgeteilt hat. In diesem Fall wird
das FG prifen missen, ob es dann entbehrlich erscheint,
sich die Aussage des Fonds, die mitgeteilte USt-IdNr.
stamme nicht von ihm, sondern vom Lagerhalter, noch
zusatzlich durch eine Abfrage der USt-IdNr. beim Bundes-
zentralamt fir Steuern gemafR § 18e Nr. 1 UStG bestatigen
zu lassen. Im Rahmen seiner Prifung der Zumutbarkeit hat
das FG zu berUcksichtigen, dass im Streitfall kein betrU-
gerisches Verhalten der beteiligten Personen erkennbar ist,
eine Gefdhrdung des Steueraufkommens des Vereinigten
Konigreichs wegen Uberfihrung der Weine in ein Ver-
brauchsteuerlager des UK nicht bestand und die Klagerin die
gultige USt-IdNr. des Lagerhalters aufgezeichnet hat.

Bitte beachten Sie:

Die Steuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen
Lieferung setzt voraus, dass der Erwerb beim Abnehmer
in einem anderen Mitgliedstaat den Vorschriften der
Umsatzbesteuerung unterliegt. Der Erwerb muss nicht
steuerpflichtig sein, er kann auch steuerbefreit sein. Der
BFH stellt in dem vorliegenden Urteil klar, dass sich die
Frage, ob der Erwerb in einem anderen Mitgliedstaat der
Umsatzbesteuerung unterliegt, allein nach dem Unions-
recht richtet. Der liefernde Unternehmer musste deshalb
im Streitfall nicht priifen, ob nach dem Recht des
Bestimmungslandes Versendungen in ein Verbrauch-

steuerlager der Erwerbsbesteuerung unterliegen. Dies ist
far den Unternehmer insoweit vorteilhaft, als er nicht die
verschiedenen nationalen Umsatzsteuerregelungen
kennen muss. Konnen sich dagegen nach dem Unions-
recht bestimmte Abnehmer auf nationale Erwerbs-
schwellen berufen, sind diese bedeutsam. Das kommt
zum Beispiel bei Abnehmern in Betracht, die nur steuer-
freie Umsatze ohne Recht auf Vorsteuerabzug ausfiihren.
Diese Erwerbsschwellen gelten jedoch insbesondere
nicht fir verbrauchsteuerpflichtige Waren wie Wein im
Streitfall.

NEUES VOM BMF

Steuerschuldnerschaft des Leistungsemp-
fangers auf Lieferungen von Metallen

BMF, Schr. v. 13.3.2015—- IV D 3- S 7279/13/10003

Das BMF hat mit seinem Schreiben zu den Anderungen der
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempféangers bei der
Lieferung von Metallen zum 1.1.2015 (siehe MwSt.VAT
Newsletter Januar/Februar 2015) Stellung genommen.
Durch das Zollkodex-Anpassungsgesetz wurde zum einen in
§ 13b Abs. 2 Nr. 11 UStG die Betragsgrenze von 5.000 Euro
entsprechend der bereits bestehenden Regelung fir die
Lieferung von Mobilfunkgeraten (8 13b Abs. 2 Nr. 10 UStG)
eingeflihrt. Zum anderen sind Selen und Gold sowie Draht,
Stangen, Bander, Folien, Bleche und andere flachgewalzte
Erzeugnisse und Profile aus unedlen Metallen nicht mehr in
der Anlage 4 des UStG enthalten.

Abschnitt 13b.7a UStAE, der die Metalle aufzahlt, die zu den
in der Anlage 4 des UStG bezeichneten Gegenstdnden ge-
horen, wurde aufgrund der Gesetzesanderung Uberarbeitet.

Anwendungsregelungen
Das BMF-Schreiben enthalt aulRerdem Anwendungs-
regelungen fir folgende Félle:

Schlussrechnungen Uber nach dem 31.12.2014 erbrachte
Lieferungen bei Abschlagszahlungen vor dem 1.1.2015;

Berichtigung einer vor dem 1.1.2015 erstellten Rechnung
Uber Anzahlungen, wenn die Zahlung erst nach dem
31.12.2014 erfolgt;

Abrechnungen nach dem 31.12.2014 Uber Leistungen,
die vor dem 1.1.2015 erbracht wurden und

Berichtigung nach dem 31.12.2014 einer vor dem
1.1.2015 erstellten und bezahlten Rechnung Uber
Anzahlungen.

Ubergangsregelungen

In das BMF-Schreiben wurden schliefdlich die beiden
Ubergangsregelungen der BMF-Schreiben vom 5.12.2014
(siehe MwSt.VAT Newsletter Dezember 2014) und vom
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22.1.2015 (siehe MwSt.VAT Newsletter Januar/Februar
2015) eingefligt. Danach kénnen die Vertragsparteien flr
Lieferungen und Anzahlungen nach dem 30.9.2014 und vor
dem 1.7.2015 noch einvernehmlich von der Steuerschuld-
nerschaft des leistenden Unternehmers ausgehen, wenn
dieser den Umsatz in zutreffender Hohe versteuert. Ferner
kénnen die Vertragsparteien fur Lieferungen und An-
zahlungen nach dem 31.12.2014 und vor dem 1.7.2015
noch einvernehmlich von der Steuerschuldnerschaft des
Leistungsempfangers ausgehen, obwohl unter Berlick-
sichtigung der Neufassung des § 13b Abs. 2 Nr. 11 UStG
und der Anlage 4 des UStG der leistende Unternehmer
Steuerschuldner ware. Die oben genannten Anwendungs-
regelungen fir Abschlagszahlungen vor dem 1.1.2015 usw.
gelten entsprechend. Damit verschieben sich die dort ge-
nannten Zeitpunkte offenbar jeweils um sechs Monate,
wenn die Vertragspartner von den Ubergangsregelungen
Gebrauch machen.

Bitte beachten Sie:

Wie im MwSt.VAT Newsletter Méarz 2015 erwahnt, soll
die Anlage 4 des UStG beziglich Eisen und Stahl auf-
grund einer Ungenauigkeit der Bezeichnung der Gegen-
stande nochmals geandert werden. Inzwischen liegt der
insoweit unveranderte Gesetzentwurf vor (BR-Druck-
sache 121/15 vom 27.3.2015). Nach dem Wortlaut des
Gesetzentwurfes sollen Kérner und Pulver aus Eisen und
Stahl wieder in den Anwendungsbereich von & 13b UStG
genommen werden und die bisher aufgefihrten
»assiven stranggegossenen, nur vorgewalzten oder
vorgeschmiedeten Erzeugnisse” in ,Rohblécke und
andere Rohformen aus Eisen oder Stahl; Halbzeug aus
Eisen oder Stahl” umbenannt werden. Die Anderung von
Abschnitt 13b.7a Abs. 1 Nr. 3 UStAE durch das
BMF-Schreiben vom 13.3.2015 macht deutlich, dass es
durch die geplante Gesetzesanderung nach Auffassung
der Finanzverwaltung zu keinen inhaltlichen Anderungen
kommen soll.

IN KURZE

Generalanwaltin zu steuerfreien Umsatzen
fiir die Seeschifffahrt

Schlussantrdge v. 5.3.2015 - Rs. C-526/13 — Fast Bunkering
Klaipeda

Art. 148 Buchst. a MwStSystRL verpflichtet die Mitglied-
staaten, Lieferungen von Gegenstdnden zur Versorgung
bestimmter Schiffe, die auf hoher See eingesetzt sind, von
der Mehrwertsteuer zu befreien (siehe § 8 Abs. 1 Nr. 3
UStG). Das Vorabentscheidungsersuchen aus Litauen
betrifft die Lieferung von Treibstoff, der nicht unmittelbar
den Betreibern der Schiffe in Rechnung gestellt wird.
Vielmehr erfolgt die Abrechnung des Handlers an Mittels-
personen, bei denen die endglltige Verwendung des

Treibstoffs jedoch vorher feststeht und der Treibstoff
unmittelbar an die betreffenden Schiffe geliefert wird.
Fraglich ist, ob die Steuerbefreiung auch in diesem Fall
anwendbar ist. Art. 148 Buchst. a MwStSystRL ist die
unmittelbare Nachfolgebestimmung zu Art. 15 Abs. 4 der
Sechsten EG-Richtlinie. Laut EuGH-Urteil vom 26.6.1990 —
Rs. C-185/89 — Velker International Oil Company — gilt diese
Bestimmung nur fir Lieferungen von Gegenstdnden an den
Betreiber der Schiffe und nicht flr Lieferungen auf einer
vorhergehenden Handelsstufe. Dies wurde insbesondere
damit begriindet, dass ansonsten Kontroll- und Uber-
wachungsmechanismen eingeflihrt werden missten, um
sich der endglltigen Bestimmung der unter Steuerbefreiung
gelieferten Gegenstande zu vergewissern. Die Generalan-
waltin ist jedoch der Auffassung, dass der Umsatz des
Handlers an die Mittelsperson und der nachfolgende Um-
satz an den Betreiber steuerbefreit sind, wenn der Betreiber
vom Handler das wirtschaftliche Eigentum am Treibstoff
unmittelbar und unbedingt erwirbt. Erwirbt dagegen die
zwischengeschaltete Mittelsperson das wirtschaftliche
Eigentum, ist nur ihr Umsatz an den Betreiber steuerbefreit.

Berichtigung des Vorsteuerabzugs bei
Anzahlungen

BFH, Urt. v. 29.1.2015, VR 51/13

Der BFH hat zum Vorsteuerabzug eines Unternehmers aus
einem zum Zwecke der Verpachtung gekauften und ange-
zahlten Blockheizkraftwerks Stellung genommen. Die Uber-
gabe des Kraftwerks vom Kaufer an die Pachterin sollte
durch die Abtretung des Herausgabeanspruchs gegeniber
dem Lieferanten erfolgen. Die Pachterin war eine Tochter-
gesellschaft des Lieferanten. Zur Lieferung und nachfolgen-
den Verpachtung kam es jedoch nicht. Uber das Vermdgen
des Lieferanten und der Pachterin wurde das Insolvenzver-
fahren er6ffnet und jeweils mangels Masse eingestellt. Der
BFH wies die Sache an das FG zurtck. Das FG hat zu
prifen, ob unter Berlicksichtigung des EuGH-Urteils vom
13.3.2014 — Rs. C-107/13 - Firin (sieche MwSt.VAT News-
letter April 2014) der Vorsteuerabzug von Anfang an zu
versagen oder spater zu berichtigen ist. Von Anfang an zu
versagen ist der Vorsteuerabzug, wenn aus der objekti-
vierten Sicht des Unternehmers die Lieferung ,,unsicher”
war bzw. er das Ausbleiben wusste oder hatte wissen
mussen. Verneint dies das FG, hat es weiter zu prifen, ob
das EuGH-Urteil Firin entgegen der bisherigen Handhabung
in Deutschland bedeuten kann, dass der Anzahlende den
Vorsteuerabzug vor Rickerhalt der Anzahlung zu berichtigen
hat.
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Abzug der Einfuhrumsatzsteuer als Vor-
steuer — Erfordernis der Verfugungsmacht

Schleswig-Holsteinisches FG, Urt. v. 9.10.2014, 4 K 67/13;
Az. beim BFH: VV R 68/14

Das Schleswig-Holsteinische FG hat die Revision vor dem
BFH zur Frage zugelassen, ob dem Betreiber eines Zoll-
lagers in den Fallen der Entziehung aus der zollamtlichen
Uberwachung ein Vorsteuerabzug zukommen kann. Der
BFH hatte im Urteil vom 13.2.2014, V R 8/13 ausdrlcklich
offen gelassen, ob in diesen Fallen ein Leistungsbezug des
Lagerhalters fir sein Unternehmen vorliegt (siehe
MwSt.VAT Newsletter Juli 2014). Das FG Hamburg hatte
dies in erster Instanz bejaht. Es wich dabei von Abschnitt
15.8 Absatz 4 UStAE und von der bisherigen Recht-
sprechung des BFH ab, wonach die Verfligungsmacht des
Unternehmers Uber die eingefihrten Gegenstande und
deren Eingliederung in sein Unternehmen notwendige
Voraussetzungen flr das Recht auf Vorsteuerabzug seien.
Nach Auffassung des Schleswig-Holsteinischen FG ergibt
sich dagegen das Kriterium der Verfigungsbefugnis
gleichermalsen aus dem unionsrechtlichen Merkmal der
Verwendung der eingefiinrten Gegensténde flir Zwecke der
besteuerten Umséatze wie aus dem in § 15 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 UStG enthaltenen Merkmal der Einfuhr fir das Unter-
nehmen. Ein Vorsteuerabzug des Lagerhalters setze voraus,
dass dieser die Gegenstdnde seinem Unternehmen zuor-
dnet, um sie in eigenem Namen zu veraufRern.

GeschaftsverauBerung im Ganzen bei
Teilvermietung

Hessisches FG, Urt. v. 12.11.2014, 6 K 2574/11; Az. des
BFH: XIR 1/15

Die VerduRerung eines vermieteten Grundstlcks flhrt
grundsatzlich zu einer nicht steuerbaren Geschaftsver-
aufderung im Ganzen (8§ 1 Abs. 1Ta UStG), wenn durch den
Eintritt in den Mietvertrag ein Vermietungsunternehmen
dbernommen wird. Im Streitfall wurde eine voll vermietete
Immobilie an einen Erwerber Ubertragen, der die Immobilie
teilweise zu eigenen unternehmerischen Zwecken nutzte
und im Ubrigen die Vermietungstatigkeit fortfihrte. Es stellt
sich die Frage, ob auch in diesem Fall eine nicht steuerbare
GeschaftsverduRerung im Ganzen vorliegt.

Das FG verneint dies jedenfalls fir den Streitfall, in dem
etwa die Halfte der vermietbaren Flache nunmehr zu
eigenen unternehmerischen Zwecken genutzt wird. Das FG
weist auf das BFH-Urteil vom 30.4.2009, V R 4/07 (siehe
MwSt.VAT Newsletter Oktober 2009) hin, wonach eine
GeschéftsverauRerung durch Ubertragung einer ver-
mieteten Immobilie auch dann vorliegen kann, wenn diese
nur teilweise vermietet ist. Der VerduRRerer muss die nicht
genutzten Flachen aber zur Vermietung vorgesehen haben
und auch der Erwerber muss eine Vermietung bezwecken.
Um eine selbststandige wirtschaftliche Vermietungstatigkeit
fortzufihren, muss der Erwerber einen Mietvertrag

Ubernehmen, der eine nicht unwesentliche Flache der
Gesamtnutzflache des Grundstlicks umfasst. Der BFH sah
dies jedenfalls bei einer Vermietungsquote von 37 % als
erflllt an. Dagegen erflillt nach Auffassung des FG eine
anderweitige Nutzung zuvor vermieteter Rdume unter
Aufgabe der Vermietungsabsicht, wie im Streitfall, die
Mindestanforderungen an die Geschaftsveraulerung eines
Vermietungsunternehmens nicht mehr. Als nicht maf3geb-
lich erachtet das FG, dass im Ubergabezeitpunkt der Miet-
vertrag hinsichtlich des vom Erwerber zu eigenen Unterneh-
menszwecken genutzten Grundstiicksteils beendet war. Zur
Beantwortung der Frage, ob sich die unternehmerischen
Tatigkeiten vor und nach der Ubertragung hinreichend
ahneln, ist nach Auffassung des FG zumindest dann, wenn
Anderungen am Unternehmen im unmittelbaren Zusam-
menhang mit dessen Veraulierung erfolgen, nicht allein auf
einen bestimmten Zeitpunkt, sondern auf die Gesamtum-
stande abzustellen. Gegen das Urteil wurde Revision einge-
legt.

Steuerbefreiung eines Geldautomaten-
dienstleisters gegenuber Banken

FG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 23.10.2014, 6 K 1465/12; Az. des
BFH: VR 6/15

Das FG Rheinland-Pfalz kommt in seinem Urteil zum Ergeb-
nis, dass die Dienstleistungsumsétze eines Geldautomaten
betreibenden Unternehmens gegeniber Banken steuerfrei
sein konnen. Unter Berlicksichtigung des EuGH-Urteils vom
5.6.1997 — Rs. C-2/95 — SDC - konnen steuerfreie Umsatze
im Zahlungsverkehr gemafd § 4 Nr. 8 Buchst. d UStG
vorliegen. Nach Ansicht des FG sind die spezifischen und
wesentlichen Leistungselemente fir den steuerfreien
Zahlungsverkehr im Sinne des § 4 Nr. 8 Buchst. d UStG
jedoch noch hochstrichterlich zu klaren. Gegen das Urteil
wurde Revision eingelegt.

Begriff der elektronisch erbrachten Dienst-
leistungen

FG Kéin, Urt. v. 14.5.2014, 9 K 3338/09, Az. des
BFH: XI R 29/14

Das Urteil betrifft eine amerikanische Kapitalgesellschaft,
die von den USA aus Kontaktbdrsen betreibt, die Ver-
brauchern weltweit, unter anderem auch in Deutschland,
zur Verfligung stehen. Die entgeltliche Mitgliedschaft be-
rechtigt zum Zugriff auf personliche Informationen anderer
Mitglieder und ermaoglicht eine Kontaktaufnahme im Sinne
einer Partnervermittiung. Dabei werden den Kunden auf
einer Internet-Plattform Datenbanken mit einer automati-
sierten Such- und Filterfunktion zur Verfigung gestellt. Das
FG KolIn ist der Auffassung, dass dieser Betrieb der Inter-
netseiten, Uber welche die Mitglieder innerhalb der sog.
Community miteinander in Kontakt treten konnen, eine auf
elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistung im Sinne
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des § 3aAbs. 4 Nr. 14 UStG a. F. (seit 1.1.20158 3 a

Abs. 5 Nr. 3 UStG) darstellt. Die Dienstleistungen an die
deutschen Verbraucher unterlagen entsprechend in
Deutschland der Umsatzsteuer. Eine Kontrolle und Uber-
wachung der Mitgliederprofile sowie das Unterhalten von
Beschwerde-Hotlines schlieRe trotz der menschlichen
Leistung eine elektronisch erbrachte Dienstleistung nicht
aus. Dagegen vertritt die auslandische Kapitalgesellschaft
die Auffassung, sie erbringe eine Dienstleistung eigener Art.
Deren Ort liege nach § 3 a Abs. 1 UStG in den USA, von wo
aus sie ihr Unternehmen betreibe. Gegen das Urteil wurde
Revision eingelegt.

© 2015 KPMG AG Wirtschaftsprifungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhéngiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative (,,KPMG International”), einer juristischen Person schweizerischen Rechts,
angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG, das Logo und , cutting through complexity” sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.



8 / MwSt.VAT Newsletter / Tax / April 2015

Ansprechpartner

KPMG AG
Wirtschaftsprifungsgesellschaft

Leiter Indirect Tax Services
Dr. Karsten Schuck

Frankfurt am Main

T + 49 69 9587-2819
kschuck@kpmg.com

Berlin

Martin Schmitz

T + 49 30 2068-4461
martinschmitz@kpmg.com

Diisseldorf

Peter Rauf’

T+ 49 211 475-7363
prauss@kpmg.com

Frankfurt am Main
Prof. Dr. Gerhard Janott
T + 49 69 9587-3330
gjanott@kpmg.com

Wendy Rodewald
T + 49 69 9587-3011
wrodewald@kpmg.com

Ursula Slapio
T + 49 69 9587-2600
uslapio@kpmg.com

Hamburg

Gregor Dzieyk

T + 49 40 32015-5843
gdzieyk@kpmg.com

Kay Masorsky*
T+ 4940 32015-5117
kmasorsky@kpmg.com

Antje Mller
T+ 49 40 32015-5792
amueller@kpmg.com

Koln

Peter Schalk

T + 49 221 2073-1844
pschalk@kpmg.com

Miinchen

Dr. Erik Birkedal

T + 49 89 9282-1470
ebirkedal@kpmg.com

Glnther Dirndorfer*
T +49899282-1113
gduerndorfer@kpmg.com

Kathrin Feil
T + 49 89 9282-1555
kfeil@kpmg.com

Claudia Hillek
T + 49 89 9282-1528
chillek@kpmg.com

Stuttgart

Dr. Stefan Bohler

T+ 49711 9060-41184
sboehler@kpmg.com

* Zoll & Verbrauchsteuern

Internationales
Netzwerk von KPMG

Auf der Website von KPMG International**
finden Sie frei zugadnglich viele wichtige
Hinweise zum Umsatzsteuerrecht im In-
und Ausland. Dort steht unter anderem die
KPMG-Publikation ,,Global Indirect Tax
Brief” von KPMG International zum
Download bereit. Gerne beraten wir Sie
mithilfe unseres Netzwerks zu
internationalen Fragestellungen.

Besuchen Sie fur aktuelle Informationen
auch unsere Website.

**Bitte beachten Sie, dass KPMG International keine

Dienstleistungen fir Mandanten erbringt.

Impressum

Herausgeber

KPMG AG Wirtschaftsprifungsgesellschaft
THE SQUAIRE, Am Flughafen

60549 Frankfurt am Main

Redaktion

Ursula Slapio (V.i.S.d.P.)
T + 49 69 9587-2600
uslapio@kpmg.com

Thomas Claus
T + 49 69 9587-4676
tclaus@kpmg.com

Christoph Jiinger
T + 49 69 9587-2036
cjuenger@kpmg.com

MwSt.VAT Newsletter kostenlos
abonnieren

Wenn Sie den MwSt.VAT Newsletter
automatisch erhalten méchten, kénnen Sie
sich unter folgender Adresse als Abonnent
eintragen lassen:
www.kpmg.de/newsletter/subscribe.aspx

www.kpmg.de

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht
auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer
juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemuhen,
zuverladssige und aktuelle Informationen zu liefern, kénnen wir
nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind
wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft
so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser
Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und
ohne griindliche Analyse der betreffenden Situation. Unsere
Leistungen erbringen wir vorbehaltlich der berufsrechtlichen
Prifung der Zuldssigkeit in jedem Einzelfall.

© 2015 KPMG AG Wirtschaftsprifungsgesellschaft, ein
Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhéngiger Mitgliedsfirmen,
die KPMG International Cooperative (,,KPMG International”),
einer juristischen Person schweizerischen Rechts,
angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name
KPMG, das Logo und , cutting through complexity” sind
eingetragene Markenzeichen von KPMG International.


mailto:kschuck@kpmg.com
mailto:martinschmitz@kpmg.com
mailto:prauss@kpmg.com
mailto:gjanott@kpmg.com
mailto:wrodewald@kpmg.com
mailto:uslapio@kpmg.com
mailto:gdzieyk@kpmg.com
mailto:kmasorsky@kpmg.com
mailto:amueller@kpmg.com
mailto:pschalk@kpmg.com
mailto:ebirkedal@kpmg.com
mailto:gduerndorfer@kpmg.com
mailto:kfeil@kpmg.com
mailto:chillek@kpmg.com
mailto:sboehler@kpmg.com
http://www.kpmg.com/Global/en/services/Tax/GlobalIndirectTax/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/de/de/dienstleistungen/tax/indirect-tax-services/seiten/default.aspx
mailto:uslapio@kpmg.com
mailto:uslapio@kpmg.com
mailto:tclaus@kpmg.com
mailto:cjuenger@kpmg.com
mailto:cjuenger@kpmg.com
http://www.kpmg.de/newsletter/subscribe.aspx
http://www.kpmg.de/

	Leiter Indirect Tax Services
	Dr. Karsten Schuck Frankfurt am Main T + 49 69 9587-2819
	kschuck@kpmg.com
	Berlin
	Martin Schmitz
	Düsseldorf
	Peter Rauß
	Frankfurt am Main
	Prof. Dr. Gerhard Janott
	Wendy Rodewald
	Ursula Slapio
	Hamburg
	Gregor Dzieyk
	T + 49 40 32015-5843
	gdzieyk@kpmg.com
	Kay Masorsky*
	Antje Müller
	T + 49 40 32015-5792
	amueller@kpmg.com
	Köln
	Peter Schalk
	München
	Dr. Erik Birkedal
	Kathrin Feil
	Claudia Hillek
	Stuttgart
	Dr. Stefan Böhler


<<

  /ASCII85EncodePages false

  /AllowTransparency false

  /AutoPositionEPSFiles true

  /AutoRotatePages /PageByPage

  /Binding /Left

  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)

  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)

  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CannotEmbedFontPolicy /Error

  /CompatibilityLevel 1.6

  /CompressObjects /Off

  /CompressPages true

  /ConvertImagesToIndexed true

  /PassThroughJPEGImages true

  /CreateJobTicket false

  /DefaultRenderingIntent /Default

  /DetectBlends true

  /DetectCurves 0.0000

  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged

  /DoThumbnails false

  /EmbedAllFonts true

  /EmbedOpenType false

  /ParseICCProfilesInComments true

  /EmbedJobOptions true

  /DSCReportingLevel 0

  /EmitDSCWarnings false

  /EndPage -1

  /ImageMemory 1048576

  /LockDistillerParams true

  /MaxSubsetPct 20

  /Optimize false

  /OPM 1

  /ParseDSCComments true

  /ParseDSCCommentsForDocInfo true

  /PreserveCopyPage false

  /PreserveDICMYKValues true

  /PreserveEPSInfo true

  /PreserveFlatness true

  /PreserveHalftoneInfo false

  /PreserveOPIComments false

  /PreserveOverprintSettings true

  /StartPage 1

  /SubsetFonts true

  /TransferFunctionInfo /Remove

  /UCRandBGInfo /Preserve

  /UsePrologue false

  /ColorSettingsFile ()

  /AlwaysEmbed [ true

  ]

  /NeverEmbed [ true

  ]

  /AntiAliasColorImages false

  /CropColorImages true

  /ColorImageMinResolution 150

  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleColorImages true

  /ColorImageDownsampleType /Bicubic

  /ColorImageResolution 300

  /ColorImageDepth -1

  /ColorImageMinDownsampleDepth 1

  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667

  /EncodeColorImages true

  /ColorImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterColorImages true

  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /ColorACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /ColorImageDict <<

    /QFactor 0.76

    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]

  >>

  /JPEG2000ColorACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 15

  >>

  /JPEG2000ColorImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 15

  >>

  /AntiAliasGrayImages false

  /CropGrayImages true

  /GrayImageMinResolution 150

  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleGrayImages true

  /GrayImageDownsampleType /Bicubic

  /GrayImageResolution 300

  /GrayImageDepth -1

  /GrayImageMinDownsampleDepth 2

  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667

  /EncodeGrayImages true

  /GrayImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterGrayImages true

  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /GrayACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /GrayImageDict <<

    /QFactor 0.76

    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]

  >>

  /JPEG2000GrayACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 15

  >>

  /JPEG2000GrayImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 15

  >>

  /AntiAliasMonoImages false

  /CropMonoImages true

  /MonoImageMinResolution 1200

  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleMonoImages true

  /MonoImageDownsampleType /Bicubic

  /MonoImageResolution 1200

  /MonoImageDepth -1

  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeMonoImages true

  /MonoImageFilter /FlateEncode

  /MonoImageDict <<

    /K -1

  >>

  /AllowPSXObjects false

  /CheckCompliance [

    /None

  ]

  /PDFX1aCheck false

  /PDFX3Check false

  /PDFXCompliantPDFOnly false

  /PDFXNoTrimBoxError true

  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true

  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXOutputIntentProfile (None)

  /PDFXOutputConditionIdentifier ()

  /PDFXOutputCondition ()

  /PDFXRegistryName ()

  /PDFXTrapped /False



  /CreateJDFFile false

  /Description <<





    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>

    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>

    /CZE <>

    /DAN <>

    /ESP <>

    /ETI <>

    /FRA <>







    /HUN <>

    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)

    /JPN <>

    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>

    /LTH <>

    /LVI <>

    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)

    /NOR <>

    /POL <>

    /PTB <>





    /SKY <>



    /SUO <>

    /SVE <>

    /TUR <>



    /ENU <FEFF00450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006600fc00720020004100630072006f006200610074002000310030000d004b0050004d004700200041004700200028005000440046002d00530065007400740069006e0067007300200031002e00380029>

    /DEU <>

  >>

>> setdistillerparams

<<

  /HWResolution [2400 2400]

  /PageSize [595.276 841.890]

>> setpagedevice



